
Anhang 1: Kriterien der Landeshauptstadt Dresden für ein 
verwahrlostes Grundstück 
 

 

  



Anhang 2: Fragebögen für die Befragung der sächsischen 
Kommunen 

Anfrage an den Sächsischen Städte- und Gemeindetag: 
1. Welche verschiedenen Formen der Behördenzusammenarbeit bei 

Mehrebenenzuständigkeit von kreisfreien Städten bzw. von 

kreisangehörigen Gemeinden und Landkreis ist Ihnen bekannt (bspw. 

Federführung, Arbeitsgruppe usw.)? 

2. Welche dieser Formen schätzen Sie als effektiv und erfolgsver-sprechend 

bei der Rechtsdurchsetzung ein? 

3. Gibt es weitere Möglichkeiten der kommunalen Behördenzusammen-

arbeit, die in diesem Bereich denkbar wären? 

4. Welche Probleme bei der Zusammenarbeit von Verwaltungseinheiten 

innerhalb einer kreisfreien Stadt sind schon aufgetreten? 

5. Welche Probleme bei der kommunalen Behördenzusammenarbeit von 

kreisangehörigen Gemeinden und Landkreis sind schon aufgetreten? 

 

Anfrage an kreisangehörige Gemeinden: 

1. Welche Verwaltungseinheit ist bei Ihnen für den Umgang mit verwahrlosten 

Immobilien zuständig? Bei vorhandener Zuständigkeit, wie ist diese 

geregelt bzw. organisiert (z. B. Aufgabenzuweisung, Arbeitsgruppen)? 

2. Wie erfolgt die Zusammenarbeit mit der zuständigen Landkreis-

verwaltung? Welche Probleme treten bezüglich der Mehrebenen-

zuständigkeit von Gemeinde und Landkreis auf? Was hat sich hingegen 

als positiv bewährt? 

3. Wenn es keine festgelegten Zuständigkeiten, ämterübergreifende 

Zusammenarbeit oder Organisationsformen gibt, wie würden Sie sich eine 

Zuständigkeitsregelung oder Zusammenarbeit mit der 

Landkreisverwaltung vorstellen bzw. wünschen? 

4. Erfolgt eine Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen (z. B. dem 

polizeilichen Vollzugsdienst)?  

  



Anfrage an Landkreise: 

1. Welche Verwaltungseinheit ist bei Ihnen für den Umgang mit verwahrlosten 

Immobilien zuständig? Bei vorhandener Zuständigkeit, wie ist diese 

geregelt bzw. organisiert (z. B. Aufgabenzuweisung, Arbeitsgruppen)? 

2. Wie erfolgt die Zusammenarbeit zwischen der betreffenden 

kreisangehörigen Gemeinde und der zuständigen Landkreis-verwaltung? 

Welche Probleme treten bezüglich der Mehrebenen-zuständigkeit von 

Gemeinde und Landkreis auf? Was hat sich hingegen als positiv bewährt? 

3. Wenn es keine festgelegten Zuständigkeiten, ämterübergreifende 

Zusammenarbeit oder Organisationsformen gibt, wie würden Sie sich eine 

Zuständigkeitsregelung oder Zusammenarbeit mit den betreffenden 

kreisangehörigen Gemeinden vorstellen bzw. wünschen? 

4. Erfolgt eine Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen, z. B. dem 

polizeilichen Vollzugsdienst?  

Anfrage an kreisfreie Städte: 

1. Welche Verwaltungseinheit ist bei Ihnen für den Umgang mit verwahrlosten 

Immobilien zuständig? Bei vorhandener Zuständigkeit, wie ist diese 

geregelt bzw. organisiert (z. B. Aufgabenzuweisung, Arbeitsgruppen)? 

2. Wie erfolgt die Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Behörden? 

Welche Probleme treten im Rahmen der Zusammenarbeit von 

Verwaltungseinheiten auf? Was ist hat sich hingegen als positiv bewährt? 

3. Wenn es keine festgelegten Zuständigkeiten, ämterübergreifende 

Zusammenarbeit oder Organisationsformen gibt, wie würden Sie sich eine 

Zuständigkeitsregelung oder Zusammenarbeit vorstellen bzw. wünschen? 

4. Erfolgt eine Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen, z. B. dem 

polizeilichen Vollzugsdienst? 

 

  



Befragt wurden folgende Institution und sächsische Kommunen: 
Sächsischer 
Städte- und 

Gemeindetag 

Kreisfreie  
Städte 

Landkreise Kreisangehörige 
Gemeinden 

 

X 
Landeshauptstadt 

Dresden 
Meißen Bad Gottleuba-

Berggießhübel 

 Chemnitz Zwickau Lauta 

 Leipzig Sächsische Schweiz -
Osterzgebirge 

Hoyerswerda 

  Nordsachsen Schneeberg 

  Vogtlandkreis Königsbrück 

  Görlitz Pulsnitz 

  Bautzen Riesa 

   Görlitz 

   Kamenz 

   Oelsnitz 

   Altenberg 

 


